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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

02.05.1974 

Geschäftszahl 

0941/72 

Rechtssatz 

Ausführungen zur Frage, inwieweit die Abänderung eines Bauvorhabens auf die "Anhängigkeit" nach § 
48 der Kärntner Bauordnung 1969 und auf die Zuständigkeit des VwGH zur Entscheidung über eine 
Säumnisbeschwerde von Einfluß ist. 
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